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Niederschrift  
über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Schalkholz 

am Mittwoch, 26. Februar 2020 im Dörpshuus, Hauptstraße 36, 25782 Schalkholz 
 
Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr 
 
Anwesend sind: 
Frau Christina Will als Vorsitzende  
Frau Petra Bünz 
Herr Ralf Sasse 
 
Entschuldigt fehlen: 

Herr Manfred Lindemann 
Herr Hans Tiedemann 
 
Als Gäste anwesend: 

Herr Hans-Rudolf Schröder (GV) 
Herr Reimer Bünz, bgl. Mitglied des Ausschusses für Kultur und Dorfentwicklung 
Wehrführer Andreas Grap 
Einwohnerin Solveig Pyhsa 
 
Von der Verwaltung: 

Frau Ronja Steffen als Protokollführerin  
 
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – 
und formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.  
 
 
Tagesordnung: 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.11.2019 

3. Mitteilungen 

4. Baumaßnahme Klint/  Bäckerweg 

5. Aufstockung der Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG 

6. Haushalt 2020 

7. Eingaben und Anfragen 
 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde   
 
Wehrführer Andreas Grap teilt mit, dass die Feuerwehr zwei neue Kameraden ge-
winnen konnte. Diese müssen nun auch noch eingekleidet werden. Er bittet dies bei 
der Haushaltsplanung 2020 noch zu berücksichtigen. 
 
 
TOP 2. Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.11.2019   

 
Die Vorsitzende teilt mit, dass noch redaktionelle Änderungen auf der ersten Seite 
des Protokolls (Zusammensetzung der Ausschüsse) vorgenommen wurden. Das ge-
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änderte Protokoll wird erneut versandt werden. Weitere Einwendungen liegen nicht 
vor. 
 
 
TOP 3. Mitteilungen   
 
Es gibt keine Mitteilungen.  
 
 
TOP 4. Baumaßnahme Klint/  Bäckerweg   

 
Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung und die Ausschüsse bereits über die 
Baumaßnahme informiert. Ein Teil des Gehweges Klint/ Bäckerweg war bisher as-
phaltiert. Im Rahmen des Breitbandausbaus besteht nun die Gelegenheit, den Geh-
weg mit Pflasterung wiederherzustellen. Die Gemeinde wird die Kosten in Höhe von 
rd. 12.000,00 € verauslagen und erhält von den Stadtwerken Neumünster eine Kos-
tenerstattung von rd. 6.000,00 €. 
 
Beschluss: 
Der Finanzausschuss beschließt die Mittel für die Baumaßnahme Klint/ Bäckerweg 
mit in den Haushaltsplan 2020 aufzunehmen und empfiehlt der Gemeindevertretung 
die Freigabe der Mittel. 
 
Stimmenverhältnis: 

einstimmig      
 
 
TOP 5. Aufstockung der Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG   

 
Die Gemeinde Schalkholz hält derzeit eine Aktie der Schleswig-Holstein Netz AG. 
Daraus werden jährlich 128,05 € Dividende generiert. Es besteht noch ein offenes 
Kontingent von 151 Aktien, das voll ausgeschöpft werden soll. Bei einem Aktienwert 
von derzeit 4.812,48 € ergibt sich für 151 Aktien ein Kaufpreis von 726.684,48 €.  
 
Nach Angaben des Unternehmens kann sich der Kaufpreis zur Hauptversammlung 
verändern. Daher wird ein Ansatz von 4.999,99 € bzw. 754.998,49 € empfohlen. 
 
Die Mindesthaltefrist der nun erwerblichen Aktien beträgt fünf Jahre mit einem Son-
derkündigungsrecht zum Veräußerungsstichtag 2021. Die Kündigung muss dazu bis 
31.12.2020 ausgesprochen werden. 
                                                        
 

Berechnungsbeispiel Zukauf 
Stückzahl Aktien 151  x  152,11 Garantiedividende  =          22.968,61 € 
abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer     3.445,29 € 
abzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag auf KapErtrSt                  189,49 € 
Nettoertrag                              19.333,83 € 
 
ggf. zu reduzieren um 3.775 € aus 0,5 % geschätztem Darlehenszins für eine an den 
Aktienkauf gebundene Darlehensaufnahme über 754.998,49 €. 
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Beschluss: 
Die Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG soll zum nächsten Erwerbsstich-
tag am 01.04.2020 um 151 Aktien zum Gesamtpreis von maximal 754.998,49 € auf-
gestockt werden. 
 
Die Finanzierung soll durch Kreditaufnahme erfolgen. 
 
Stimmenverhältnis: 

0 Ja-Stimmen; 3 Nein-Stimmen      
 
 
TOP 6. Haushalt 2020   

 
Der Haushalt 2020 wird besprochen. 
 
Folgende Änderungen werden vorgenommen: 
 

 126001.5261000: von 3.000,00 € auf 5.000,00 € (2 neue FF-Kameraden) 

 126001.0700000 von 5.500,00 € auf 20.500,00 € (vorsorgl. Ersatz Tragkraftsprit-
ze) 

 126001.0791019 von 5.500,00 € auf 6.300,00 € (2 zusätzliche Helme für neue 
FF-Kameraden) 

 
Es ergibt sich folgende neue Haushaltssatzung: 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Schalkholz 
für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.03.2020  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 

1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 832.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 823.700 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 9.200 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

 
754.200 

 
EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

 
782.700 

 
EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 
187.000 

 
EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 
198.500 

 
EUR 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-   
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titionsförderungsmaßnahmen auf 165.000 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 315.000 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel-
len auf 

0,9 Stellen. 

 
§ 3 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

310 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 

2. Gewerbesteuer 330 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflich-
tungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine 
Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.100 EUR. 
 

§ 5 
 
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungs-
maßnahme mindestens 15.000 EUR beträgt. 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am …………….…. erteilt. 

 
Beschluss: 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den vorgelegten Haushalt 2020 zu be-
schließen. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      
 
 
TOP 7. Eingaben und Anfragen   
 
Ralf Sasse spricht an, dass noch etwas an der Homepage ergänzt werden muss. Die 
Auftragsvergabe (ca. 100,00 €) wird er mit dem Bürgermeister abstimmen. 
 
Keine weiteren Eingaben oder Anfragen. 
 
 
 
 

(Will)  (Steffen) 
Vorsitzende  Protokollführerin 

 
Verteiler: 
 
Ausschussmitgl., GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch. (sp) 


